




73 Einem Bericht des Forschungsprojekts "European Union Action to Fight 
Environmental Crime" (EFFACE)69 zufolge gibt es zahlreiche Probleme, die die 
Wirksamkeit der Richtlinie zum strafrechtlichen Schutz der Umwelt und folglich des 
Kampfes gegen den illegalen Abfallhandel, darunter der Handel mit 
Kunststoffverpackungsabfällen, einschränken: 

o Mangel an Daten über kontaminierte Standorte sowie über Sanktionen und 
Strafverfolgungsraten; 

o Schwierigkeiten bei der Festlegung, welches Verhalten ein Umweltverbrechen 
darstellt, da rechtliche Unsicherheiten bestehen, darunter die Definition von 
Abfall in Abgrenzung zum Ende der Abfalleigenschaft; 

o Versäumnis, in EU-Rechtsakten die wachsende Beteiligung organisierter 
krimineller Gruppen an der Umweltkriminalität zu berücksichtigen, die dann mit 
anderen Verbrechen wie Geldwäsche in Verbindung steht (in der Richtlinie über 
die strafrechtliche Bekämpfung der Geldwäsche70 wurde inzwischen die 
Begriffsbestimmung für Vortaten aktualisiert, um Umweltkriminalität 
einzubeziehen); 

o Fehlen harmonisierter EU-Vorschriften über die Kombination von Sanktionen 
(verwaltungs-, straf- und zivilrechtliche Sanktionen); 

o Mangel an spezialisierten Polizeibeamten, Staatsanwaltschaften und Richtern, die 
sich mit Umweltkriminalität befassen. 

69 European Union Action to Fight Environmental Crime (EFFACE), "Environmental crime and 
the EU. Synthesis of the Research Project 'European Union Action to Fight Environmental 
Crime" (EFFACE)", März 2016. 

70 Richtlinie (EU) 2018/1673 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
23. Oktober 2018 über die strafrechtliche Bekämpfung der Geldwäsche. 
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Überblick über Chancen, Lücken, 
Herausforderungen und Risiken 
74 Alle Mitgliedstaaten haben gemeldet, dass sie ihre Zielvorgabe von 22,5 % für das 
Recycling von Kunststoffverpackungen für 2008 erreicht haben. Unterschiede in der 
Datenerhebung und den Berichtsmethoden, die der Rechtsrahmen zulässt, führen 
allerdings zu erheblichen Abweichungen zwischen den von den Mitgliedstaaten 
gemeldeten Recyclingquoten und beeinträchtigen die Zuverlässigkeit der Daten. Bei 
der Gestaltung, Umsetzung und Durchsetzung des für Kunststoffverpackungsabfälle 
geltenden Rechts- und Verwaltungsrahmens wurden erhebliche Schwachstellen 
festgestellt. Kunststoffverpackungen sind nach wie vor die einzige Art von 
Kunststoffabfällen, die einer verbindlichen Recyclingzielvorgabe unterliegen. Andere 
Branchen, in denen Kunststoffabfälle erzeugt werden, müssen – selbst wenn für sie 
umfassendere Zielvorgaben für die Abfallbewirtschaftung gelten – noch spezielle 
Strategien entwickeln oder spezifische Zielvorgaben für die Bewirtschaftung von 
Kunststoffabfällen festlegen. Die Kommission wird die Abfallgesetzgebung für einige 
dieser Branchen (z. B. die Automobilbranche oder das Bauwesen) in naher Zukunft 
überprüfen. 

75 Die EU hat ehrgeizige neue Zielvorgaben für das Recycling von 
Kunststoffverpackungen für 2025 (50 %) und 2030 (55 %) für die Mitgliedstaaten 
festgelegt. Sie hat ferner strengere Vorschriften zur Messung der Recyclingleistung 
hinsichtlich der Recyclingquoten für Kunststoffverpackungen in den Mitgliedstaaten 
festgelegt. Dadurch sollte die tatsächliche Recyclingquote von Kunststoffverpackungen 
genauer widergespiegelt werden. Allerdings wird als Folge davon ein Rückgang der 
gemeldeten Recyclingquote für Kunststoffverpackungen in der EU erwartet. Die 
Kommission begrüßt die wahrscheinliche Verbesserung der Datengenauigkeit und 
betont, dass alle Mitgliedstaaten und Wirtschaftsbeteiligten über die gesamte 
Wertschöpfungskette hinweg koordinierte Maßnahmen ergreifen müssen, um die 
Menge an recycelten Kunststoffverpackungsabfällen in der EU bis 2030 nahezu zu 
verdoppeln. Mit der Erreichung dieser Zielvorgaben würde ein bedeutender Schritt zur 
Erreichung der Ziele der EU im Bereich der Kreislaufwirtschaft getan und die weltweite 
Führungsposition der EU im Bereich des Recyclings von Kunststoffverpackungen 
gestärkt. In dieser Analyse werden einige der Chancen, Lücken, Herausforderungen 
und Risiken der Maßnahmen der EU zur Bekämpfung des Problems von 
Kunststoffabfällen herausgearbeitet. 
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Chancen 

76 Das System der EU zur Berichterstattung über das Recycling von 
Kunststoffverpackungsabfällen wurde gestärkt und harmonisiert, wodurch das 
Vertrauen in das System gesteigert werden kann. Verschärfte Regeln für die getrennte 
Sammlung und die erweiterte Herstellerverantwortung sollten zu einer größeren 
Menge und höheren Qualität von recyceltem Material führen. Die Modulation von 
Gebühren in den Regimen der erweiterten Herstellerverantwortung schafft die 
Möglichkeit, recycelte Verpackungen zu fördern, wodurch eines der Hauptinstrumente 
gestärkt wird, mit dem die Mitgliedstaaten die neuen Zielvorgaben erreichen können, 
und ein klares Signal an den Markt gesendet wird, die Recyclingfähigkeit zu fördern. 
Durch mögliche neue verschärfte und durchsetzbare grundlegende Anforderungen 
könnte die Verpackungsgestaltung im Hinblick auf die Recyclingfähigkeit verbessert 
werden, und es könnten Anreize dafür geschaffen werden, in der Abfallhierarchie 
dadurch noch weiter aufzusteigen, dass die Wiederverwendung gefördert wird. Alle 
diese Bemühungen können durch die Forschungsfinanzierung der EU unterstützt 
werden. Die weitere Entwicklung der Recycling-Industrie und die Anpassung des 
Markts an strengere Grundsätze der Kreislaufwirtschaft, insbesondere durch die 
Verwendung von recyceltem Kunststoff in neuen Produkten, könnte dazu führen, dass 
Arbeitsplätze geschaffen werden und für EU-Unternehmen in bestimmten Branchen 
ein Vorreitervorteil erreicht wird. 

Lücken 

77 Kunststoffverpackungsabfälle stellen den größten einzelnen 
Kunststoffabfallstrom dar (61 % aller Kunststoffabfälle) und unterliegen ehrgeizigen 
Recyclingzielen der EU. Für keinen der anderen großen Kunststoffabfallströme 
(Landwirtschaft, Bauwesen, Elektro- und Elektronikgeräte und Fahrzeuge), die 
zusammen 22 % der Kunststoffabfälle in der EU ausmachen, wurden ähnliche 
Zielvorgaben bezüglich ihrer Bewirtschaftung gesetzt. Das erweiterte und strengere 
System der EU zur Berichterstattung über das Recycling von Kunststoffverpackungen 
wird voraussichtlich zu einer Abwärtskorrektur der durchschnittlichen gemeldeten 
Recyclingquoten für Kunststoffverpackungen in der EU führen, und zwar von 41 % 
(2017) auf nur noch 32-29 %. Diese neuen Zahlen verdeutlichen die erhebliche Lücke 
zwischen dem derzeitigen Recyclinganteil der EU und ihrer Zielvorgabe für 2025 (50 %). 
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In dieser Analyse wird die Reaktion der EU auf das 
wachsende Problem der Kunststoffabfälle untersucht, 
wobei der Schwerpunkt auf Verpackungsabfällen aus 
Kunststoff liegt. Im Rahmen der EU-Strategie für 
Kunststoffe von 2018 werden Maßnahmen zur 
Verbesserung der Recyclingfähigkeit, Sammlung, 
Sortierung, des Recyclings und des Recyclatanteils von 
Kunststoffprodukten vorgeschlagen. In der 
überarbeiteten Richtlinie über Verpackungen und 
Verpackungsabfälle sind neue Zielvorgaben für das 
Recycling von Kunststoffverpackungen für 2025 (50 %) 
und 2030 (55 %) festgelegt. Neue strengere 
Berichterstattungsvorschriften werden in der EU 
vermutlich zu einem Rückgang der gemeldeten 
durchschnittlichen Recyclingquote für 
Kunststoffverpackungen führen. Selbst bei 
Kunststoffverpackungen, dem am weitesten 
entwickelten Teil der Strategie für Kunststoffe, wird ein 
konzertiertes Vorgehen der Beteiligten auf Ebene der 
EU und der Mitgliedstaaten erforderlich sein, um die 
erhebliche Lücke zwischen der derzeitigen 
Recyclingquote und der in nur fünf bis zehn Jahren zu 
erreichenden Vorgabe zu schließen. 




